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 Veröffentlicht am 25.04.1995

Norm

MRG §30 Abs2 Z8 B

Rechtssatz

Selbstverschulden am Eigenbedarf, der einer erfolgreichen Kündigung entgegenstünde, ist dann anzunehmen, wenn

der Vermieter schuldhaft eine Sachlage herbeiführt, die ihn zwingt, zur Deckung seines Eigenbedarfs zur Kündigung zu

schreiten.
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